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Protokoll 
über die, am Donnerstag den 02.09.2021,  

um 19.00 Uhr 
im Stadtsaal Pressbaum 

stattgefundene 
ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 

ÖFFENTLICHER TEIL 
 
Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, StR DI Friedrich Brandstetter, 

GR Mag. Ulrich Grossinger, GR Florian Kleinhagauer, StR 
Thomas Tweraser, GR Susanne Stejskal, , GR Hebenstreit 
Manfred, GR Ing. Jochen Pintar, StR Markus Naber MA MSc, 
StR Nikolaus Niemeczek BSc 

Fraktion GRÜNE:   Vizebgm. Michael Sigmund, StR Philip Renner, GR Christine 
Leininger, GR Felix Renner, GR Mag. Elisabeth Reinthaler MSc, 
GR Ingrid Burtscher, GR Dr. Christina Ecker 

Fraktion SPÖ:  StR Reinhard Scheibelreiter, GR Anton Strombach, GR Dr. Peter 
Großkopf, GR Katharina Krenn, GR Ingeborg Holzer, GR Ing. 
Thomas Ded, 

Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, GR DI Helmut Schoder, StR Maria 
Auer, GR Ing. Manfred Woletz 

Fraktion FPÖ:   GR Anna-Leena Krischel bakk.phil. 
   
 
Entschuldigt:  Vizebgm. Jutta Polzer, GR Gaby Schwarz, GR Günter Fahrner, 

StR Alfred Gruber, GR Raffael Herzog,  
 
 
Unentschuldigt: 
 
Entschuldigt   
verspätet:    
 
Frühzeitig verlassen:  
Auskunftspersonen: StADir Andrea Hajek 
Schriftführerin:  Evelyn Stattin  
Beginn:   19.08 Uhr 
Ende:    22:12 Uhr 
 
 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind 
erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  
 
Top 11 wird von der Tagesordnung abgesetzt. Stattdessen wird unter dem TOP11 
Verlängerung Bausperre BS11 Sanatorium behandelt. 
 
 
Es liegen 7 Dringlichkeitsanträge vor:  
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1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von StR DI Brandstetter bezüglich 

Verlängerung Bausperre BS11 Sanatorium. 

Dieser Dringlichkeitsantrag wurde in der letzten GR - Sitzung am 18.08.2021 

beschlossen, jedoch kam es zur keiner inhaltlichen Behandlung, weil der GR 

nicht Beschlussfähig war. Aus diesem Grund wird dieser DA in der heutigen 

GR Sitzung behandelt.  

Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 11 statt.  
 

2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von GR Stejskal bezüglich 

Verlegung der Trafostation sowie Anbindung des neuen und alten Gebäudes 

an die Stromversorgung für den Neubau Feuerwehrhaus. 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 12a im öffentlichen Teil statt.  
 

3. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von GR Strombach bezüglich 
Vergabe Sanierung Eingangsportal Rathaus an den Bestbieter. 
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 12b im öffentlichen Teil statt. 
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4. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von StR Niemeczek BSc 
bezüglich Schaffung einer 8. Gruppe Nachmittagsbetreuung VS Pressbaum.  
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 12c im öffentlichen Teil statt. 

 
5. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner 
bezüglich Geschenkannahme Wadlpass und Dankeschön-Empfang. 

 
Dieser Dringlichkeitsantrag wird unter TOP4 Geschenkannahme Sponsoring 
behandelt.  
 

6. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von den Fraktionen SPÖ und 
WIR!  bezüglich Volksbefragung nach § 63 Abschnitt 5 NÖ GO.  

 
 
StR Scheibelreiter stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge diesen Dringlichkeitsantrag mit einer geheimen Abstimmung 
beschließen.   
Dafür: 18 
Dagegen: GR Mag. Grossinger, GR Leininger 
Stimmenthaltungen: GR Hebenstreit, StR Niemeczek BSc, StR Naber MA MSc, 
StR DI Brandstetter, Bgm. Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Sigmund, StR Auer,  
 
Abstimmung findet ohne GR DI SCHODER statt, weil noch keine Angelobung 
stattgefunden hat.  
 
Wahlhelfer sind GR Strombach und GR Stejskal  
Wahlergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 27 
Dafür: 14 
Dagegen: 12 
Stimmenthaltungen: 1 
Mehrheitlich angenommen 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 12d im öffentlichen Teil statt. 
 

7. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von den Fraktion SPÖ bezüglich 
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Prüfung der Stadtrats- und Gemeinderatsanträge auf die Auswirkungen auf 
das Klima.  

 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Dagegen:  
Mehrheitlich angenommen 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 12e im öffentlichen Teil statt. 
 

 
8. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 

Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von GR Holzer bezüglich 
Soforthilfe für Lebenserhaltung.  
 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen.  
Entscheidung:  
Dafür: Einstimmig 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter TOP 16 im nicht öffentlichen Teil statt. 
 

 
Nunmehr wird in die Tagesordnung wie folgt eingegangen: 
 
 

TAGESORDNUNG 
Öffentlicher Teil 

1. Angelobung Gemeinderat 
2. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (14.07.2021) 
3. Wahl in die Ausschüsse (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 
4. Geschenkannahme Sponsoring (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 
5. Parteienverkehrszeiten (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 
6. Vertrag TRUST Handysignaturen (Bgm. Schmidl-Haberleitner) 
7. Löschungserklärung Juliengasse 2 (StR DI Brandstetter) 
8. Löschungserklärung Terrassengasse 11 (StR DI Brandstetter) 
9. Verlegung Teststraße/Impfbus (GR Ing. Strombach, StR Tweraser) 
10. Winterdienst Bonna (Vizebgm. Sigmund)  
11. Telefonanlage (StR Tweraser) 
12. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 
13. Berichte 
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Zu Top 1 – Angelobung Gemeinderat 
Sachverhalt: 
Hr. Martin Eberl der Fraktion WIR hat sein Mandat mit Schreiben vom 21.7.2021 mit 
sofortiger Wirkung zurückgelegt. 
Hr. Helmut Schoder legt in die Hand des Bürgermeisters folgendes Gelöbnis als 
Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum ab: 
 
„Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der 
Republik Österreich und des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu 
beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das 
Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Stadtgemeinde Pressbaum nach 
bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 
 
 

            …………………………………………….. 

  GR Helmut Schoder 

 

Gemeinderatssitzung am 02.09.2021 

 

Weiters erklärt sich Hr GR Schoder einverstanden, seine Mailadresse sowie 

Telefonnummer den BürgerInnen und Bürgern auf der Homepage zugänglich zu 

machen sowie Einladungen zu Sitzungen über diese Mailadresse zu erhalten. 

helmut.schoder@gmail.com  

0677/64051898 

Adresse: Pfalzauerstraße 93, 3021 Pressbaum 

Bankverbindung: …………………………………………………………….. 

Sozialversicherungsnummer: ……………………………………………… 

 

 

……………………………………….. 

GR Helmut Schoder, geb. 16.03.1971 

 

Zu Top 2 – Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung (14.7. und 
18.08.2021) 

Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung vor, somit ist das 
Protokoll vom 14.07.2021 genehmigt. 

 Es liegen Einwendung der Fraktion WIR! und der Fraktion SPÖ zum Protokoll der 
Sitzung vom 18.08.2021 vor.  

mailto:helmut.schoder@gmail.com
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StR Kalchhauser stellt den  

Antrag:  

Folgende Änderungen im Protokoll durchzuführen 

ist zu streichen 

 

ist in das Protokoll einzufügen.  
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Entscheidung:  

Dafür: Einstimmig 

 
Zu Top 3 – Wahl in die Ausschüsse (vorbereitet von A.Hajek) 
Mit Schreiben der Bürgerliste WIR, StR Kalchhauser vom 8.8.2021 wird 
 
Lt. Schreiben der Bürgerliste WIR, StR Kalchhauser vom 8.8.2021 wird Hr. GR Ing. 
Manfred Woletz vom Ausschuss PKomm abgezogen und für den Ausschuss Kultur 
und Tourismus nominiert. 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
 
Wahlhelfer: GR Ing. Strombach und GR Stejskal 
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Wahlergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 28 
Dafür: 21 
Dagegen:2 
Stimmenthaltungen:5 
 
Hr. GR Helmut Schoder für die Ausschüsse  
 
 Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung, Bibliothek und Museum 

Wahlergebnis: 

Abgegebene Stimmen: 28 

Dafür: 28 

 Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie  

nominiert. 
 
Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
 
Wahlhelfer: GR Ing. Strombach und GR Stejskal 
 
Wahlergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 28 
Dafür: 26 
Stimmenthaltungen: 2 
 

• Lt. Schreiben der Bürgerliste WIR, StR Kalchhauser vom 8.8.2021 wird Hr. 
Günter Fahrner für den Ausschuss Pressbaumer Kommunal GmbH nominiert. 

Die Wahl findet geheim mit Stimmzettel statt. 
 
Wahlhelfer: GR Ing. Strombach und GR Stejskal 
 
Wahlergebnis: 
Abgegebene Stimmen: 28 
Dafür: 15 
Dagegen: 10 
Stimmenthaltungen:3 
Mehrheitlich angenommen 
 
Von: wir-pressbaum@gmx.at <wir-pressbaum@gmx.at>  
Gesendet: Sonntag, 8. August 2021 15:39 
Betreff: Gemeinderat - Neubesetzung und Ausschussnennung 
 
Infolge der Verzichtserklärung von Herrn Martin Eberl als Gemeinderat per 21. Juli 2021, 
übernimmt Herr Helmut Schoder das freigewordene Gemeinderatsmandat sowie die 
Ausschuss-Besetzungen für: 

• „Schulen, Kindergärten, Erwachsenenbildung, Bibliothek und Museum“ und  
• „Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie“ 

mailto:wir-pressbaum@gmx.at
mailto:wir-pressbaum@gmx.at
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Den Ausschussvorsitz für  

• „Kultur und Tourismus“ übernimmt Herr GR Ing. Manfred Woletz und  
• „Pressbaumer Kommunal GmbH“, übernimmt Herr GR Günter Fahrner. 

 
Alle anderen GR-Ausschüsse bleiben unberührt! 
 
Wolfgang Kalchhauser, StR 

 
Parteiunabhängige Bürgerliste WIR! © 
 
 

Zu Top 4 – Geschenkannahme Sponsoring (vorbereitet von A. Hajek) 

Sachverhalt: 

Hr. Heiling, Künstler aus Pressbaum ersuchte um Unterstützung seiner Tournee mit 
einer Subvention durch die Stadtgemeinde Pressbaum. Das Land NÖ würde eine 
Förderung an Hrn. Heiling ausbezahlen, wenn die Stadtgemeinde Pressbaum einer 
Subvention ebenfalls zustimmt. 

Da die GR-Sitzung am 30.06.2021 aufgrund keiner Beschlussfähigkeit nicht 
abgehalten werden konnte und Hr. Heiling bis Anfang Juli eine Entscheidung 
benötigt, haben sich die Fraktionen ÖVP, GRÜNE und SPÖ für die Einbezahlung 
einer Spende auf das Durchlauferkonto der Stadtgemeinde geeinigt. 

Die einbezahlten Beträge: 

ÖVP 50 

SPÖ 50 

GRÜNE 100 

Verbucht wurde es auf dem Durchlauferkonto 9/000000-369500 

200 Euro wurden sodann am 7.7.2021 an Hrn. Heiling als Subvention überwiesen. 

Bürgermeister stellt den  

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass Hr. Heiling einige Worte an den 
Gemeinderat richten darf.  

Entscheidung:  

Dafür: Einstimmig 

Hr. Heiling berichtet über seine erfolgreichen Projekte und bedankt sich für die 
Unterstützung.  
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Der Bürgermeister stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge nachträglich gem. § 38 NÖ GO 1973 die Geschenkannahme 
der Fraktion ÖVP mit 50 Euro, der Fraktion GRÜNE mit 100 Euro und der Fraktion 
SPÖ mit 50 Euro sowie die Ausbezahlung von 200 Euro an Hrn. Heiling als 
Subvention für seine künstlerische Tätigkeit beschließen. 

Entscheidung: 

Dafür: Einstimmig 

Wortmeldungen: GR Leininger, StR Kalchhauser,  

 

Frau / Herrn / Firma 

Damen und Herren des Gemeinderates 

Aktenzeichen: Stadtamt 

BearbeiterIn: Andrea Hajek 

e-mail: andrea.hajek@pressbaum.gv.at 

Telefon: 02233/522 32-77 

Datum: 15.09.2021 
 

Betreff 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von Bgm. Schmidl-Haberleitner 
bezüglich Geschenkannahme für Projekt Wadlpass und Dankeschön-Empfang 
für Covid 19 – HelferInnen 2020/2021 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates ! 

 

Es konnten für die Projekte Wadlpass und Dankeschön-Empfang für Covid 19-

HelferInnen 2020/2021 Sponsoren für die anfallenden Kosten gefunden werden. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren für die tolle Unterstützung. 

 

Der Bgm. stellt den Antrag auf Zuerkennung der Dringlichkeit. 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Josef Schmidl-Haberleitner 
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Geschenkannahme für Projekt Wadlpass und Dankeschön-Empfang für 
COVID19 – HelferInnen 2020/2021 
Sachverhalt: 

• Das Projekt Wadlpass wurde von GR Elisabeth Reinthaler nach erfolgtem 

Stadtratsbeschluss umgesetzt. Dazu konnte von GR Reinthaler ein Sponsor für 

die Auslosung der Gewinner der Aktion gefunden werden. Die Raiffeisenbank 

Wienerwald unterstützt das Projekt mit Euro 1000 

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Geschenkannahme Sponsoring Raiba Wienerwald in der 

Höhe von Euro 1000 Euro für das Projekt Wadlpass annehmen. 

Wortmeldungen: GR Reinthaler erklärt nochmals, was genau der Wadlpass ist.  

Ein herzliches Dankeschön an die Raiba für die Unterstützung. 

Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
 

• In der außergewöhnlichen und schwierigen Zeit von Covid 19 haben in 

Pressbaum ca. 200 Personen freiwillig mitgeholfen, die Testungen und 

Impfungen für unsere BürgerInnen durchzuführen. Dafür gilt es ein besonderes 

Dankeschön für die Mitarbeit auszusprechen. Hiezu soll ein Dankeschön-

Empfang mit einem kleinen Imbiss und die Überreichung einer Urkunde mit 

einer Anstecknadel mit der Aufschrift „Covid 2020/2021 ich war dabei“ 

übergeben werden. Die Veranstaltung soll am 14.10.2021 im Gastgarten des 

GH Lindenhofes stattfinden. 

Es konnten von Stadtamtsdir. Hajek und Wirtschaftshofdir. Hebenstreit viele 

Sponsoren für dieses Projekt gefunden werden. Ein ganz herzliches 

Dankeschön an alle Sponsoren an dieser Stelle. 

Fa. Braunias  700 
Fa. Heinrich  200 
Fa. JPTechnik 200 
Fa. DachdeckerWallner 200 
Fa. Colas  100 
Fa. Ströbl  100 
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Fa. Schneider 100 
Fa. Pappas  200 
Fa. Passecker 100 
Fa. Figl  200 
Fa. HWZ Wallner 100 
Fa. Geppner  100 
Raiba Wienerwald 500 
Fa. PKomm   500 
NÖ Versicherung 1000 
Fa. Höllinger 300 
Dr. Toifl  200 
Fa. Schandl  500 

  5300 
   

 

Der Bürgermeister stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Geschenkannahme im Gesamtwert von Euro 5.300 

beschließen. Die gesamte Summe wird für die HelferInnen während der Coronakrise 

verwendet. 

Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
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Zu Top 5 – Parteienverkehrszeiten 
Änderung der Parteienverkehrszeiten im Rathaus der Stadtgemeinde 
Pressbaum per 01.07.2021 
Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm in Polzer/P. Svoboda): 

 

Die COVID-Bedingungen und die sich laufenden ändernden Bundesverordnungen 

haben es erforderlich gemacht, dass die Besetzung im Rathaus auf 2 Gruppen 

aufgeteilt werden musste, wo die Gruppen abwechselnd im Homeoffice und im 

Rathaus gearbeitet haben bzw. während des Lockdowns nur in dringenden Fällen 

am Dienstort anwesend waren. Mit den Lockerungen der 2. COVID-19-Öffnungsver-

ordnung und der 1. Novelle zur 2. COVID-19-Öffnungsverordnung vom 28.06.2021 

war ein Abgehen von der Gruppeneinteilung auch eine Anpassung bei der 

Besetzung des Rathauses notwendig. 

Um neben der 3G-Regel bzw. der MNS-Pflicht auch der Abstandsregel in den Büros 

des Rathauses zu entsprechen, bleibt die Home Office Regelung aufrecht und im 

Regelungsbereich der Abteilungsleiter. 

Auf dieser Grundlage sind die Parteienverkehrszeiten per 01.07.2021 dahingehend 

angepasst worden, dass der Mittwoch als Parteienverkehrstag wegfällt. Dieser 

parteienverkehrsfreie Tag macht es den Bediensteten möglich, im Home Office 

bestehende Arbeiten zügig und in der entsprechenden Güte abzuarbeiten.  

Die neuen Parteienverkehrszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 

jeweils von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und zusätzlich am Dienstag von 14.00 Uhr bis 

19.00 Uhr. 
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Die neuen Parteienverkehrszeiten sind entsprechend an der Amtstafel und im 

Internet kundgetan worden, die Personalvertretung ist in Kenntnis gesetzt worden. 

Es liegt eine positive Empfehlung durch den entsprechenden Ausschuss vor. 
Vizebgmin Polzer stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge die geänderten Parteienverkehrszeiten per 01.07.2021 im 

Rathaus der Stadtgemeinde zur Kenntnis nehmen. 

Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltungen: StR Philip Renner 
Mehrheitlich angenommen 
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Zu Top 6 - Vertrag TRUST Handysignaturen 

Sachverhalt: 

Um das Service Handysignaturen unseren BürgerInnen und Bürgern anbieten zu 
können, wurde von Stadtamtsdir. Hajek und in weiterer Folge von Fr. Stattin die 
Schulung für die Vergabe von Handysignaturen besucht. Nach erfolgreichem 
Abschluss der Schulung musste ein Vertrag mit der Fa. A Trust-Gesellschaft 
abgeschlossen werden, um die Berechtigung zu erlangen, diese Dienstleistung 
anbieten zu können. 

Die Dienstleistung der Handysignatur wird sehr gut angenommen. 

Der Bürgermeister stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge gem. § 38 NÖ GO 1973 den nachstehenden Vertrag mit der 
Fa. A-Trust beschließen: 
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Entscheidung: 

Dafür: Einstimmig 
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Zu Top 7 - Sachverhalt Löschungserklärung Juliengasse 2 

(vorbereitet von Mag. Stefan Wallner) 

Das Notariat Fuchs & Reim hat am 31.05.2021 hat als Bevollmächtigter der 
Eigentümer der EZ. 733, KG 01905 bei der Stadtgemeinde Pressbaum beantragt, 
dass die Verpflichtungen gemäß dem Bescheid vom 10.07.1912 der Stadtgemeinde 
Pressbaum aus der Grundbuchseinlage EZ. 733, KG 01905 (Preßbaum), Punkt 1a 
247/1915 552/1924 gelöscht werden. 

Bei dem Bescheid vom 10.07.1912 handelt es sich um einen 
Grundabteilungsbescheid, in welchem die Bebauung der parzellierten Grundstücke 
an verschiedene Bedingungen geknüpft wird. 

Diese Bedingungen betreffen z.B. die Schaffung von Zufahrten, die Abtretung von 
Grundflächen in das öffentliche Gut, sowie die Einhaltung einer bestimmten 
Bebauungsweise. 

Die Bebauungsweise, sowie allfällige Grundabtretungen werden aktuell von der NÖ 
Bauordnung 2014 und dem gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der 
Stadtgemeinde Pressbaum geregelt. Darüber hinaus gelten für die gegenständliche 
EZ. auch die Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Pressbaum. Die im 
grundbücherlichen Lastenblatt der EZ 733 eingetragenen Verpflichtungen sind somit 
gegenstandslos geworden. 

Beilagen: 

• Bescheid zur Schönbauer Parzellierung vom 10.07.1912 
• Löschungserklärung + Anerkennungserklärung 
• Sachverständigenniederschrift 
• Auszug aus dem Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum 
• Grundbuchsauszug und Auszug aus der DKM 

 
StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Einverleibung der Löschung der 
Verpflichtungen gemäß dem Bescheid vom 10.07.1912 der Stadtgemeinde 
Pressbaum aus der Grundbuchseinlage EZ. 733, KG 01905 (Preßbaum), Punkt 1a 
247/1915 552/1924 erfolgen kann. Kosten für die Stadtgemeinde Pressbaum fallen 
hierbei nicht an. 

Entscheidung: 

Dafür: einstimmig 

 

 

 



Gemeinderatssitzung 2021-09-02 – öffentlicher Teil  
 

 
 
29 

 
Zu Top 8  - Sachverhalt Löschungserklärung Terrassengasse 11 

(vorbereitet von Mag. Stefan Wallner) 

Das Notariat Fuchs & Reim hat am 14.07.2021 hat als Bevollmächtigter der 
Eigentümer der EZ. 1449, KG 01905 bei der Stadtgemeinde Pressbaum beantragt, 
dass die Verpflichtungen gemäß dem Bescheid vom 10.07.1912 der Stadtgemeinde 
Pressbaum aus der Grundbuchseinlage EZ. 1449, KG 01905 (Preßbaum), (Punkt 1a 
247/1915 und 1b 2088/1961) gelöscht werden. 

Bei dem Bescheid vom 10.07.1912 handelt es sich um einen 
Grundabteilungsbescheid, in welchem die Bebauung der parzellierten Grundstücke 
an verschiedene Bedingungen geknüpft wird. 

Diese Bedingungen betreffen z.B. die Schaffung von Zufahrten, die Abtretung von 
Grundflächen in das öffentliche Gut, sowie die Einhaltung einer bestimmten 
Bebauungsweise. 

Die Bebauungsweise, sowie allfällige Grundabtretungen werden aktuell von der NÖ 
Bauordnung 2014 und dem gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der 
Stadtgemeinde Pressbaum geregelt. Darüber hinaus gelten für die gegenständliche 
EZ. auch die Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Pressbaum. Die im 
grundbücherlichen Lastenblatt der EZ 1449 eingetragenen Verpflichtungen sind 
somit gegenstandslos geworden. 

Beilagen: 

• Bescheid zur Schönbauer Parzellierung vom 10.07.1912 
• Löschungserklärung + Anerkennungserklärung 
• Sachverständigenniederschrift 
• Auszug aus dem Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum 
• Grundbuchsauszug und Auszug aus der DKM 

 
StR DI Brandstetter stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Einverleibung der Löschung der 
Verpflichtungen in Punkt 1a 247/1915 und 1b 2088/1961 gemäß dem Bescheid vom 
10.07.1912 der Stadtgemeinde Pressbaum aus der Grundbuchseinlage EZ. 1449, 
KG 01905 (Preßbaum), erfolgen kann. Kosten für die Stadtgemeinde Pressbaum 
fallen hierbei nicht an. 

Entscheidung: 

Dafür: Einstimmig 
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Zu Top 9 - Teststraße / Impfbus  
 

Sachverhalt (vorbereitet von GR Ing. Anton Strombach/E.Stattin) 
Da die Gemeinderatssitzung am 18.08.2021 nicht stattfand, wurde nun eine andere 
Möglichkeit für die Teststraße in Erwägung gezogen. Der Ausschussvorsitzende für 
Gemeindeeinrichtungen GR Ing. Anton Strombach gab eine Empfehlung für die 
Verlegung der Teststraße in die NMS Pressbaum ab. Laut GR Beschluss vom 
14.07.2021 hat der Bürgermeister aufgrund der Empfehlung die Umsetzung zur 
Übersiedlung der Teststraße in die NMS beauftragt. Für die Gemeinde fallen keine 
Kosten an, da der WH die Arbeiten durchführt.  
 
 

Sachverhalt für die GR Sitzung am 18.08.2021 
In der letzten Gemeinderatssitzung vom 24.06.2021 wurde beschlossen, dass der 
Ausschuss für GEE, die im Sachverhalt angeführten Ausführungen bzgl. 
Verlegung der Teststraßen Covid 19 vom Turnsaal der VS Pressbaum incl. 
Bedeckung und Standort zu prüfen und eine Empfehlung an die 
Gemeindeverwaltung zur Umsetzung abgeben soll. Der Bürgermeister wurde 
beauftragt, die Umsetzung aufgrund der Empfehlung durchzuführen und dem 
Gemeinderat im Nachhinein zu berichten. 
Bei der Ausschusssitzung vom 21.07.2021 wurde nach mehr als einer Stunde 
beschlossen, dass Hr. Giezer (Impfstrasse), Hr. Christian Tweraser (Teststrasse) 
und Hr. GR Strombach mit Hr. Mag. Janisch (Apotheke Pressbaum) ein Gespräch 
führen, ob die Gemeinde die Zweigstelle der Apotheke im Kaufhaus Rudroff 
mitbenützen darf. Das Gespräch verlief durchaus für die Gemeinde positiv. Hr. 
Mag. Janisch hat sich jedoch Bedenkzeit bis 10.08.2021 erbeten, da er noch mit 
dem Architekten wegen des bevorstehenden Umbaus sprechen will. Leider haben 
wir am 9.Aug. eine negative Antwort erhalten. Aufgrund der Dringlichkeit hat der 
Ausschussvorsitzende eine Umfrage per Mail an die Mitglieder gestartet und 
folgende Vorschläge genannt: 
1) Stadtsaal Balustrade (Essen für die Kinder der Nachmittags-Betreuung im 
Zuschauerraum) 
2) Container beim Strandbad 
3) Container vor Kriegerdenkmal 
4) Container am Gelände der (ehemals) Asfinag;   wahrscheinlich nicht möglich, 
da Feuerwehrfest und Baubeginn des Feuerwehrhauses im Herbst??? 
4 Stimmen wurden für den Container vor dem Kriegerdenkmal und je eine Stimme 
für Strandbad und Stadtsaal abgegeben. Eine Stimmenthaltung 
Keine Bedeckung derzeit gegeben, da im VA 2021 nicht budgetiert. 
Im Nachtragsvoranschlag 2021 sowie VA 2022 sind diese Kosten zu 
berücksichtigen. 
Eine Einreichung beim Land NÖ zur Rückerstattung der Mietkosten wird gestellt. 
GR Anton Strombach stellt den  
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GR Ing. Strombach stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge nachträglich lt. §38 NÖ GO 1973 der Verlegung der Teststraße 
vom Turnsaal der VS Pressbaum in die NMS Pressbaum ab 01.09.2021 zustimmen.  
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
Wortmeldungen: StR Tweraser,  
 
Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Öffnungszeiten von 17- 20 Uhr ab 03.09.2021 
beschließen. 
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltung: GR Hebenstreit 
Wortmeldungen: GR Dr. Ecker, GR Reinthaler, StR Tweraser, GR Ing. Woletz,  
StR Auer,  
Mehrheitlich angenommen 
 
Bezüglich Impfbus, dieser wird am Samstag den 04.09.2021 von 15 – 18  Uhr am 
Kirchenparkplatz stehen, da das FF-Fest abgesagt wurde.  
 
Die Änderung der Teststraße ab 01.09.2021 von 18 - 20 Uhr in der NMS sowie die 
Information über den Impfbus am 04.09.2021 am Kirchenplatz, wurden auf der 
Homepage veröffentlicht.  
 
Zu Top 10 – Winterdienst Bonna (vorbereitet von Mag. Hager/Mag. 
Schindlecker/A.Hajek) 
Sachverhalt: 
Das Los Winterdienst In der Bonna und In der Au konnte bereits im vergangenen 
Winter durch die Fa. Hofrichter nicht mehr betreut werden. Eine Betreuung durch den 
Wirtschaftshof ist aufgrund der langen Anfahrtszeit ebenfalls nicht möglich. Somit 
wurde mit der Marktgemeinde Sieghartskirchen der Kontakt hergestellt und ersucht, 
den Winterdienst für die Stadtgemeinde Pressbaum in den Bereichen In der Bonna 
und In der Au durchzuführen. Hiefür wurde ein Vertrag von unserer Juristin Fr. Mag. 
Schindlecker aufgesetzt, welchem bereits in der Gemeinderatssitzung der 
Marktgemeinde Sieghartskirchen am 01.07.2021 zugestimmt wurde. 
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Vizebgm. Sigmund stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge den vorliegenden Vertrag mit der Marktgemeinde 
Sieghartskirchen bezüglich Winterdienst In der Bonna und In der Au beschließen. 
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Bedeckung: 1/612-728 Winterdienst 
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
Wortmeldungen: GR Hebenstreit, Bgm. Schmidl-Haberleitner  
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Wird Abgesetzt  
Zu Top 11 - Telefonanlage  

Statt der Telefonanlage wird die Bausperre unter TOP 11 behandelt.  

Zu Top 11 - Verlängerung der Bausperre BS 11 „Sanatorium“ 
Sachverhalt: 
Die Gültigkeit der am 25.09.2019 unter Top 13B im Gemeinderat beschlossen 
Bausperre BS 11 „Sanatorium“ endet per 30.09.2021.  
Der Zielsetzung über Schutzmaßnahmen hinsichtlich naturschutzfachlich 
höherwertigen Bereiche, der etwaigen Ausweisung von diesbezüglichen Freiflächen 
sowie der Überarbeitung des Bebauungs- und Flächenwidmungsplanes wurde bis 
dato noch nicht zur Gänze entsprochen. 
Des Weiteren sind Bauanträge mit den Liegenschaftseigentümern WPK (Wiener 
Privatklinik) weiterhin in Bearbeitung. 
Um einen rechtzeitigen Fortlauf der Verordnung zu beschließen ist ein neuerlicher GR-
Beschluss erforderlich.  
 
Antrag: Der GR möge die Verlängerung der Bausperre BS 11 „Sanatorium“ um 
1 Jahr (bis 30.09.2022) beschließen.  
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum hat bei seiner Sitzung am   

............................................... folgende 
 

V E R O R D N U N G 

 

beschlossen: 
 

§ 1 Gemäß § 35 (3) des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird die am 25.09.2019 - 
für die in der Plandarstellung mit der PZ.: PREB-BS11-11997 (1 Blatt) näher 
dargestellte Fläche in der Stadtgemeinde Pressbaum (Parz.Nrn. 184/145, 184/94, 
184/143 und 184/144 - KG Pressbaum) - beschlossene Bausperre „BS11“ um ein Jahr 
verlängert. Der Geltungszeitraum der Verlängerung beginnt am 01.10.2021. 

 
§ 2 Ziel der Bausperre (unverändert gemäß GR-Beschluss vom 25.09.2019): 
  Bei dem von der Bausperre betroffenen Bereich handelt es sich um die derzeit noch 

unbebauten Baulandflächen innerhalb der Widmungsart „Bauland-Sondergebiet – 
Krankenanstalt-Sanatorium, Altenheim-Seniorenbetreuung (BS-1)“, unmittelbar 
nördlich sowie südlich des „ehemaligen Sanatoriums“. Das gesamte Gemeindegebiet 
der Stadtgemeinde Pressbaum liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
„Wienerwald“ und der von der Bausperre betroffene Bereich weist naturschutzfachlich 
höherwertige wald- bzw. parkähnliche Baumbestände auf. 

  Die Stadtgemeinde Pressbaum ist daher bestrebt, innerhalb der zweijährigen - im Falle 
einer Verlängerung auch dreijährigen - Geltungsdauer der Bausperre, Maßnahmen 
zum Schutz dieser naturschutzfachlich höherwertigen Bereiche zu ergreifen (u.A. auch 
durch Erlassung einer „Baumschutzverordnung“ im Sinne des §15 des NÖ 
Naturschutzgesetzes 2000 idgF.). 
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  Ziel der Bausperre ist daher, nach exakter Lokalisierung des erhaltenswerten 
Baumbestandes, im Bebauungsplan der Stadtgemeinde Pressbaum unterstützende 
Festlegungen zum Schutz dieses erhaltenswerten Baumbestandes vorzusehen.    

 
§ 3 Zweck der Bausperre (unverändert gemäß GR-Beschluss vom 

25.09.2019): 
  Die oben angeführte Zielsetzung soll durch eine entsprechende Änderung des 

Bebauungsplanes in dem von der Bausperre betroffenen Bereich erreicht werden (z.B. 
durch Ausweisung von „Freiflächen“).  

  Bis dahin sind im Geltungsbereich der Bausperre nur solche anzeige- oder 
bewilligungspflichtigen Bauvorhaben zulässig, für die in einem naturschutzfachlichen 
Gutachten nachgewiesen werden konnte, dass keine naturschutzfachlich 
höherwertigen Baumbestände betroffen sind bzw. durch das Bauvorhaben gefährdet 
werden. 

 
§ 4 Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft. 

 
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
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Zu Top 12 -  Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 
 
Dieser Dringlichkeitsantrag wurde in der letzten GR - Sitzung am 18.08.2021 

beschlossen, jedoch kam es zur keiner inhaltlichen Behandlung, weil der GR nicht 

Beschlussfähig war. Aus diesem Grund wird dieser DA in der heutigen GR Sitzung 

unter Top11 behandelt.  
 
 
 
An die 
 
Damen und Herren des Gemeinderates 

Aktenzeichen: GR 2021 

BearbeiterIn: Werner Dibl 

e-mail: werner.dibl@pressbaum.gv.at 

Telefon: 02233/522 32–90   

Datum: 16.08.2021 
Betreff 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 
18.08.2021 eingebracht von StR DI Fritz Brandstetter bezüglich Verlängerung der 
Bausperre BS 11 „Sanatorium“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 

 

Die Bausperre BS 11 „Sanatorium“ wurde im GR 25.09.2019 unter Top 13B beschlossen und 

ist gültig bis 30.09.2021. Um einen rechtzeitigen Fortlauf der Verordnung zu beschließen ist 

ein neuerlicher GR-Beschluss erforderlich.  

 

StR DI Brandstetter stellt den Antrag auf Zuerkennung der Dringlichkeit. 

 

 

DI StR Fritz Brandstetter 
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Zu Top 12a) 
 

Frau / Herrn / Firma 

Damen und Herren des Gemeinderates 

Aktenzeichen: Stadtamt 

BearbeiterIn: Andrea Hajek 

e-mail: andrea.hajek@pressbaum.gv.at 

Telefon: 02233/522 32-77 

Datum: 15.09.2021 
 

Betreff 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von stv. Ausschussvorsitzende GR 
Susanne Stejskal 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates ! 

 

Die Verlegung der Trafostation sowie Anbindung des neuen und des alten Gebäudes 

an die Stromversorgung ist als Vorarbeit für den Neubau des Feuerwehrhauses 

dringend und schnellstmöglich durchzuführen. 

Die stv. Ausschussvorsitzende GR Susanne Stejskal stellt den Antrag auf 

Zuerkennung der Dringlichkeit. 

 

Die stv. Ausschussvorsitzende: 

 

Susanne Stejskal 

 
Sachverhalt: 
Die Verlegung der Trafostation, welche sich derzeit im Altgebäude befindet, ist vor 

Baubeginn des FF-Hauses notwendig. Dazu sind bereits Gespräche mit der EVN 

erfolgt. 

Die Kosten für die Verlegung betragen 10.000 Euro – Grabarbeiten und Errichtung 

der neuen Trafostation erfolgen durch die EVN 

Weiters ist für das neue FF-Haus eine Anschlussgebühr von 30.000 Euro an die EVN 

zu entrichten. 
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Die Grabarbeiten und Anschlüsse für die Stromversorgung im alten und neuen 

Gebäude sowie der teilweise Abbruch beim Altbestand ist ebenfalls durchzuführen. 

Hiezu liegt eine Kostenschätzung für die vorbereitenden Maßnahmen (Umfang LV-

Totalabbruch inkl. des Architektenbüro DI Pfeil vor mit Euro 30.000. 

Für notwendige Abbrucharbeiten wurde bereits um Baubewilligung am hies. Bauamt 

angesucht. 

 



Gemeinderatssitzung 2021-09-02 – öffentlicher Teil  
 

 
 
42 

 
 
Stv. Ausschussvorsitzende GR Susanne Stejskal stellt den 

Antrag: 
• Der Gemeinderat möge der Verlegung der Trafostation sowie der notwendigen 

Vorarbeiten sowie Abbrucharbeiten zustimmen.  
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• Der Beginn der Arbeiten sollte schnellstmöglich erfolgen. Die dafür notwendige 

Anbotseinholung ist durch das Büro Arch. Pfeil durchzuführen und die 

Auftragsvergabe erfolgt aufgrund der Empfehlung des Büro Arch. Pfeil durch 

den Bürgermeister an den Billigstbieter. 

• Dem Gemeinderat wird in der nächsten Sitzung über die erfolgte 

Auftragsvergabe durch den Bürgermeister berichtet. 

• Die Summen sind im Budget des aoH Projektes Neubau FF-Haus 

berücksichtigt und somit bedeckt. 

Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
  

 
Weiters wurde mit heutigem Mail der Vertrag durch die EVN gesendet, welcher 

ebenfalls zur Beschlussfassung kommen muss, um die Trafostationsverlegung nicht 

zu verzögern. 

GR Stejskal stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Vertrag mit der EVN wie folgt beschließen: 
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V2021/0588  
Anlage: 
Transformatorstation Pressbaum Hauptstraße 115 b 
Erdkabelleitungen, Mess-, Steuer-, Fernmelde- und 
Datenübertragungseinrichtungen 
 

D i e n s t b a r k e i t s v e r t r a g 
 
abgeschlossen zwischen Netz Niederösterreich GmbH (FN 268133 p), EVN Platz, A-2344 
Maria Enzersdorf  
(im Folgenden kurz „Netz NÖ“ genannt) einerseits und 
 
Stadtgemeinde Pressbaum; Anteil 1/1 
A-3021 Pressbaum, Hauptstraße 58 
 
 (im Folgenden kurz „Grundeigentümer“ genannt), andererseits wie folgt: 
 

1.  Der Grundeigentümer räumt der Netz NÖ und deren Rechtsnachfolgern im Eigentum 
der vertragsgegenständlichen Anlage samt den zugehörigen Erdungsanlagen – im 
folgenden kurz Anlagen genannt - das dingliche Recht der Dienstbarkeit auf 
Bestanddauer der Anlagen ein, auf dem(den) in der (den) Katastralgemeinde(n) 
gelegenen Grundstück(en) 

 
KGNr Katastralgemeinde GstNr EZ GBNr Grundbuch Beanspruchung 
01905 Preßbaum 157/37 2880 01905 Preßbaum Trafostation samt zugehöriger 

Mess-, Steuer-, Fernmelde- und 
Datenübertragungseinrichtungen 

mit einer Dienstbarkeitsfläche 
von 1,5 m rund um den 

Stationskörper und zu- und 
wegführender 

Anschlusskabelleitungen  
 

die bezeichneten Anlagen zu errichten und im Luftraum und/oder unter der Erde zu 
führen, wobei die Dienstbarkeitsstreifenbreite bei nicht forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken 1 m links und 1 m rechts der Leitungsachse (insgesamt 2 m ) beträgt, die 
fertiggestellten Anlagen zu betreiben, zu überprüfen, zu erneuern und umzubauen und 
daran alle erforderlichen Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen, die den sicheren 
Betrieb und Bestand der Anlagen hinderlichen oder gefährdenden Bäume, Äste und das 
Strauchwerk zu entfernen und zu diesen Zwecken diese(s) Grundstück(e) jederzeit zu 
betreten und, soweit notwendig und zweckmäßig, unter tunlichster Schonung durch 
Verwendung möglichst kurzer Zufahrtswege zu den Anlagen mit entsprechenden 
Baugeräten und Fahrzeugen zu befahren sowie Baumaterialien zu transportieren. 

 

Dementsprechend verpflichtet sich der Grundeigentümer gegenüber Netz NÖ und 
ihren Rechtsnachfolgern, den Bestand und Betrieb dieser Anlagen samt allen 
vorstehend genannten Arbeiten und Vorkehrungen zu dulden und alles zu 
unterlassen, was eine Beschädigung oder Störung derselben zur Folge haben 
könnte, sowie keine Baumpflanzungen auf dem Dienstbarkeitsstreifen ohne 
Zustimmung der Netz NÖ vorzunehmen. 
Die Ausführung von Baulichkeiten und die Durchführung von Bauarbeiten, die 
Erdbewegungen erforderlich machen, sind innerhalb des Dienstbarkeitsstreifens 
bei Einhaltung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und im Einvernehmen mit 
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Netz NÖ möglich. Netz NÖ ist zeitgerecht von der Durchführung der Arbeiten zu 
verständigen. Netz NÖ wird dort, wo es zweckmäßig erscheint, unentgeltlich ein 
Aufsichtsorgan beistellen, um eine Beschädigung der Anlagen zu vermeiden. 
 

2.  Die Einräumung dieser dinglichen Rechte erfolgt in Erfüllung von gesetzlich 
bestehenden Verpflichtungen zur Sicherstellung der Errichtung, des Bestandes und 
Betriebes von Versorgungsleitungen und -anlagen. Die gegenständliche Anlage wird auch 
für die Errichtung und den Betrieb von Kommunikationslinien gemäß § 7 
Telekommunikationsgesetz 2003 idgF (Mitverlegung) genutzt und gemäß Telekom-
Richtsatzverordnung entschädigt. Für alle dadurch hervorgerufenen 
vermögensrechtlichen und wirtschaftlichen Nachteile verpflichtet sich Netz NÖ dem 
Grundeigentümer eine einmalige Entschädigung in der Höhe von 
 

exklusive Umsatzsteuer EUR 0,00  
(in Worten: Euro null)  
und sofern Umsatzsteuer fließt 
inklusive Umsatzsteuer EUR 0,00 

(in Worten: Euro null) 
zu bezahlen. Derartige Zahlungen können steuerliche Einnahmen darstellen. Dieser 
Betrag ist vor tatsächlicher Grundinanspruchnahme fällig.  
 

3.  Darüber hinausgehend verpflichtet sich Netz NÖ, jeden bei den Arbeiten zur Errichtung, 
Instandhaltung und Betrieb verursachten erweislichen Schaden (insbesondere Flurschaden, 
Bewirtschaftungserschwernis, ursächlich bedingter Folgeschaden), welcher durch die 
Ausübung der unter Punkt 1 eingeräumten Rechte hervorgerufen wird, jeweils angemessen 
bar zu ersetzen. Der Ersatz der durch den bloßen Bestand und der vertragsgemäßen 
Ausübung der eingeräumten Rechte hervorgerufenen vermögensrechtlichen und 
wirtschaftlichen Nachteile ist im Entgelt des Punktes 2 inbegriffen. Netz NÖ wird den/die 
Grundeigentümer gegen Schadenersatzansprüche Dritter, welche sich aus der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlagen ergeben können, schad- und klaglos halten und über Aufforderung 
des Grundeigentümers nach Beendigung des Vertragsverhältnisses den früheren Zustand und 
bestimmungsgemäßen Gebrauch der in Anspruch genommenen Grundflächen nach 
Möglichkeit und wirtschaftlicher Vertretbarkeit wiederherstellen. Kann der 
bestimmungsgemäße Gebrauch der in Anspruch genommenen Grundflächen nicht 
wiederhergestellt werden, wird Netz NÖ eine einmalige Entschädigung leisten. 
 

4.  Die Kosten der Errichtung und Verbücherung dieses Vertrages bzw. einer allfälligen 
Löschung der Servitutsrechte durch die Netz NÖ sowie die Gebühren trägt Netz NÖ, jedoch 
nicht allfällige Kosten für eine rechtsfreundliche Vertretung. 
 

5.  Der Grundeigentümer gibt seine ausdrückliche Zustimmung, dass ohne sein weiteres 
Einvernehmen die  
Dienstbarkeiten im Umfange des Punktes 1 dieses Vertrages ob dem (den) in der (den) 

Katastralgemeinde(n)  
KGNr Katastralgemeinde GstNr EZ GBNr Grundbuch 
01905 Preßbaum 157/37 2880 01905 Preßbaum 

 
gelegenen Grundstück(en) als dienende(s) Grundstück(e) zugunsten der Netz 
Niederösterreich GmbH (FN 268133 p) und deren Rechtsnachfolgern im Eigentum der 
vertragsgegenständlichen Anlagen grundbücherlich einverleibt werden. 
 

6.  Der Grundeigentümer verpflichtet sich, die zur grundbücherlichen Einverleibung allenfalls 
noch weiters notwendigen Urkunden ordnungsgemäß zu unterfertigen bzw. zur Verfügung zu 
stellen. 
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7.  Die Vertragsparteien verpflichten sich, sämtliche aus diesem Vertrag resultierenden Rechte 
und Pflichten auf allfällige Rechtsnachfolger im Eigentum der Liegenschaft(en) bzw. der 
Anlagen zu übertragen. Dieser Vertrag wird in einer Urschrift ausgefertigt, welche in 
Verwahrung von Netz NÖ verbleibt. Der Grundeigentümer erhält eine Abschrift. 
 

8.  Entschädigungen bzw. Einkünfte im Zusammenhang mit der Einräumung von 
Leitungsrechten gemäß § 107 Einkommensteuergesetz 1988 (EStG 1988) bzw. § 24 Abs. 7 
Körperschaftsteuergesetz 1988 (KStG 1988) unterliegen einem Steuerabzug. Netz NÖ als 
Abzugsverpflichtete hat diesen Steuerabzug vorzunehmen und die einbehaltenen Beträge an 
die Finanzverwaltung abzuführen. Zu diesem Zweck hat der Entschädigungsempfänger die 
Sozialversicherungsnummer bzw. Abgabenkonto(Steuer-)nummer Netz NÖ bekannt zu 
geben. Auszahlungen nach Maßgabe dieses Vertrages können erst nach Vorliegen dieser 
Daten erfolgen. Körperschaften öffentlichen Rechts und von der unbeschränkten 
Steuerpflicht befreite Körperschaften haben eine Steuerbefreiung im Einzelfall bekannt zu 
geben. 
 
 
..................................................................., am ........................................ 
 
 
 
 
 
 
Bürgermeister geschäftsführender Gemeinderat 
 
 
 
Beschlußfassung in der Gemeinderatsitzung vom   
 
 
 
 
Gemeinderat Gemeinderat 
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Aufgrund der kurzfristigen Vorlage des Vertrages, wird der Vertrag vorbehaltlich der 

Überprüfung von Fa. Pfeil, Fa. Mahr und der zuständigen Arbeitskreisleiterin Fr. 

Vizebgm. Polzer beschlossen. 

Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
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Zu Top 12b)  
 

Frau / Herrn / Firma 

Damen und Herren des Gemeinderates 

BearbeiterIn: Dr. Peter Svoboda 

e-mail: peter.svoboda@pressbaum.gv.at 

Telefon: 02233/522 32-65 

Datum: 02.09.2021 

 

Betreff 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02.09.2021 eingebracht von GR Anton Strombach bezüglich 
der Vergabe der Sanierung des Eingangsportals Rathaus Pressbaum an den 
Bestbieter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 

 

Mit Schreiben vom 20.07.2021 informiert der Immobilienverwalter IVB Bründl, dass 

aufgrund der Korrosionsschäden am Eingangsportal des Rathauses bedingt durch 

den Alterszustand dringend eine Reparatur erfolgen soll. 

 

Die IVB Immobilienverwaltung & - vermittlung Bründl als Verwalter der gemeinde-

eigenen Immobilien hat bereits ein Bieterverfahren zur Sanierung vorgenommen, aus 

dem die Fa. Link als Bestbieter hervorgegangen ist. Nebst der anstehenden 

Sanierung des Dreiecksfensters würde die Sanierung des Eingangsportals noch vor 

dem Winter erfolgen. Die Kosten sind exklusiv aus den Instandsrückstellungen durch 

die Betriebskosten gedeckt.  

 

GR Anton Strombach stellt den Antrag auf Dringlichkeit. 

 

Der Antragsteller: 

 

 

GR Anton Strombach 
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Vergabevorschlag Sanierung Eingangsportal Rathaus Pressbaum 
 
Vergabe der Sanierung des korrosionsbefallenen Eingangsportals Rathaus 
Pressbaum an die Fa. Link als Bestbieter 
 
Sachverhalt (vorbereitet von GR Anton Strombach/Peter Svoboda) 

Mit Schreiben vom 20.07.2021 informiert die IVB Immobilienverwaltung & -
vermittlung Bründl (Herr Nauditt-Spieß), dass aufgrund des Alterzustandes und 
bestehender Korrosionsschäden das Eingangsportal des Rathauses dringend 
repariert werden muss. 
 
Sehr geehrter Herr Svoboda, 
  
betreffend des Alterszustandes des Eingangsportals und der bestehenden Korrosionsschäden hat 
unser Herr Mosser den beiliegenden Vergabevorschlag erarbeitet. Als Bestbieter ging die Fa. Link 
hervor. Den entsprechenden Kostenvoranschlag finden Sie ebenfalls im Anhang.  
  
In diesem Zusammenhang dürfen wir auch an unsere Nachrichten vom 20.05. und 29.06.2021 
hinsichtlich der Sanierung des Dreiecksfenster bei Frau Zahnt in D/2 erinnern. Wir weisen darauf hin, 
dass beide Arbeiten möglichst vor dem nächsten Winter umgesetzt werden sollten - auch, um die 
Kosten möglichst gering zu halten. 
  
Zum heutigen Tag beläuft sich die Instandhaltungsrückstellung auf € 45.617,18. 
  
Wir bitten um Rückmeldung, wann mit einer Entscheidung aus der nächsten Gemeinderatssitzung 
gerechnet werden kann. 
  
Vielen Dank und mit besten Grüßen  
  
Nico Nauditt-Spieß 
Verwaltung Team 1 

 

IVB Immobilienverwaltung & -vermittlung Bründl GmbH 
 
Adresse: A-1140 Wien, Leyserstraße 1/8 
Telefon: +43 (0) 1 / 890 48 40 – 32 
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Mobil: +43 (0) 676 / 311 42 32 
E-Mail: n.nauditt-spiess@ivb-immobilien.at 
 
Besuchen Sie uns doch einmal auf unserer neu gestalteten Website: www.ivb-immobilien.at 
  

Kanzleibetrieb während der Sommerferien 

Bitte beachten Sie, dass unsere Kanzlei in den Sommerferienwochen fernmündlich nur von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 09.00 - 12.00 Uhr sowie 14.00 - 16.00 Uhr erreichbar ist. Gerne stehen wir Ihnen ab 
6. September 2021 wieder zu den gewöhnlichen Kanzleizeiten (Mo - Fr 09.00 -12.00 Uhr und Mo - Do 14.00 - 
16.00 telefonisch zur Verfügung. 

 Schützen Sie weiterhin sich und Ihre Mitmenschen und vor allem: bleiben Sie gesund! 
Beim Vergabeverfahren des Immobilienverwalters ging die Fa. Link mit einem 
Kostenvoranschlag von € 7.500,- hervor (siehe Beilage Vergabevorschlag). Das 
Angebot umfasst diverse Schweiß-, Schleif-, Spachtel-, Lackier- und Verputzarbeiten. 
(siehe Beilage Angebot Nr. 202100074) 
Nach Abzug der bevorstehenden Neuerrichtung der Fensteranlage auf Top 2 in 
Höhe von € 10.666,98 (siehe Beilage Sanierung Fenster_D2) bleibt eine 
Instandsrückstellung von € 34.950,20, womit eine ausreichende Bedeckung gegeben 
ist. 
 
GR Strombach stellt den  
Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Beauftragung an die  Fa. Link durch die Hausverwaltung 
Bründl mit der Sanierung des Eingangsportals in Höhe von € 7.500,- inkl Ust 
zustimmen. 
Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
 

Zu Top 12c) 

Frau / Herrn / Firma 

Damen und Herren des Stadtrates 

Aktenzeichen: Stadtamt 

BearbeiterIn: Michael Riedinger 

e-mail: michael.riedinger@pressbaum.gv.at 

Telefon: 02233/522 32-74 

Datum: 15.09.2021 
 

Betreff 

Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 02. Sept. 2021 eingebracht vom StR N. Niemeczek BSc 
bezüglich: 
Volksschule Pressbaum – Schulische Nachmittagsbetreuung: Schaffung eine 8. 
Gruppe. 

 

mailto:n.nauditt-spiess@ivb-immobilien.at
http://www.ivb-immobilien.at/
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Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 

 

Auf Grund der aktuell sehr hohen Schüler/Innen-Anzahl ist es laut Betreiber, dem 

Hilfswerk NÖ dringend erforderlich, mit Schulbeginn 06. Sept. 2021 eine 8. Gruppe für 

die Schulische Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Pressbaum zu installieren. 

Hr. StR N. Niemeczek BSc ersucht dazu um Zuerkennung der Dringlichkeit. 

Der Ausschussvorsitzende 

 

StR N. Niemeczek BSc 

 

Sachverhalt (vorbereitet von StR N. Niemeczek BSc / M. Riedinger) 
 

Für das kommende Schuljahr 2021/2022 sind derzeit knapp 190 Schüler*innen für die 

Schulische Nachmittagsbetreuung an der VS Pressbaum angemeldet. Laut dem 

Betreiber, dem NÖ Hilfswerk, ist es organisatorisch, personell und ebenso 

pädagogisch dringend erforderlich mit Schulbeginn 6. Sept. 2021 eine weitere und 

somit 8. Gruppe zu errichten. Durch die Erfahrung der letzten Jahre seitens Direktion 

und Hilfswerk ist es klug ein paar Plätze als Reserve zu haben, da immer wieder 

Schüler*innen erst Anfang des Schuljahres in die VS Pressbaum kommen und/ oder 

für die SNB nachgemeldet werden. Da während des Schuljahres keine weitere Gruppe 

geöffnet werden kann, ist es somit ratsam mit Reserven zu planen.  

Demnach ist es gemäß § 14 Abs. 1 und Abs. 5 NÖ Pflichtschulgesetz 2018 – 

Rechtsanspruch auf schulische Nachmittagsbetreuung bei ganztägiger Schulform und 

der festgelegten Gruppengröße von max. 25 Kindern - erforderlich eine 8. Gruppe zu 

eröffnen.  

Die zusätzlichen Kosten können durch eine Hochrechnung des Hilfswerks 

(Förderungen inkl.) auf ca. plus 6300 € pro Jahr geschätzt werden.  

Für das Jahr 2021 (Sept. – Dez.) ist dazu eine Bedeckung gegeben. 

Für das Haushaltsjahr 2022 wird die entsprechende Bedeckung dazu in den 

Voranschlag 2022 eingearbeitet. 

 

Aufgrund der erhöhten Flexibilität, wie zum Beispiel Klassen besser zusammenhalten 

zu können, zusätzliche Schüler*innen auch während des Schuljahres aufnehmen zu 
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können und gleichzeitigen die bereits ausgeschöpfte Gruppengröße sowie ein wenig 

das pädagogische Personal zu entlasten, wird folgender Antrag gestellt:  

 

StR N. Niemeczek BSc stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, den Betreiber - das Hilfswerk NÖ - der 

Schulischen Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Pressbaum mit der Installation 

einer 8. Gruppe mit Schulbeginn 06.09.2021 zu beauftragen. 

Entscheidung: 
Dafür: Einstimmig 
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Zu TOP 12 d – Volksbefragung BROSIG Grundstück 
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StR Kalchhauser stellt den  

Antrag:  
Der Gemeinderat möge beschließen, dass Fr. Eva Maria Prinz einige Worte an den 

Gemeinderat stellen kann.  

Dafür: Mehrheit d. GR  
Stimmenthaltung: GR Hebenstreit 
Mehrheitlich angenommen 
Wortmeldungen: Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR Kalchhauser, GR Dr. Ecker, GR 

Ing. Ded, GR Ing. Pintar, StR Scheibelreiter, GR Großkopf, StR Auer, StR Naber MA 

MSc, Vizebgm. Sigmund, StR Tweraser,  

 
Bgm. Schmidl-Haberleitner – Pause 21:37 Uhr bis 21:50 Uhr  
 
Wortmeldungen: GR Ing. Pintar, StR Tweraser,  

StR Tweraser stellt den  

Zusatzantrag:  
Der Gemeinderat möge eine geheime Abstimmung durchführen.  

Dagegen: Mehrheit d. GR   
Stimmenthaltung: GR Ing. Strombach, GR Burtscher, StR Renner, GR Ing. Ded, 
GR Dr. Ecker, GR Ing. Woletz, GR Ing. Schoder, StR Auer, StR Kalchhauser,  
StR Scheibelreiter, Vizebgm. Sigmund, GR Leininger, GR Krenn, GR Holzer, GR 
Dr. Grosskopf, StR Naber MA MSc, 
Mehrheitlich abgelehnt 
 
Fraktion WIR! und SPÖ stellen den  

Antrag 
Der Gemeinderat möge der Volksbefragung bzgl. des Brosiggrundstückes 

zustimmen.  

Dagegen: StR Niemeczek BSc, GR Mag. Grossinger, GR Kleinhagauer, GR 
Renner , StR Tweraser 
Stimmenthaltungen: GR Ing. Pintar, GR Hebenstreit, StR Renner, GR 
Reinthaler, Vizebgm. Sigmund, StR Naber MA MSc, GR Dr. Ecker, GR Stejskal, 
Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR DI Brandstetter,  
Mehrheitlich abgelehnt 
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Zu Top 12f – Software Klimaschutz 
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Dieser Antrag kommt nicht zur Abstimmung und wird in den Bauausschuss 

verwiesen.  

Dafür: einstimmig 
Wortmeldungen: Vizebgm. Sigmund, Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR DI  
Brandstetter,  
 
Zu Top 13 – Berichte 
StR DI Brandstetter: Klima und Modellregion 
StR Naber MA MSc: KSV 11.9.2021 im Stadtsaal Heimwettkampf 
GR Dr. Großkopf: Fahrtendienst e-mobil 5-jähriges Jubiläum im September  
GR Leininger: Klimafest am 24.09.2021  
StRScheibelreiter: Schlechter Zustand der Straßen in Pressbaum - Bgm. 
beantwortet sofort, nach Vorlage der finanziellen Mittel werden die Sanierungen der 
Straßen in Auftrag gegeben.  
 
 
Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 22:12 Uhr 
 

 

V.g.g. 
 

Der Bürgermeister:               Die Schriftführerin: 
 

 

.......................................             ………………………… 
Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner                               Evelyn Stattin      
 
 
           
Die Protokollprüfer: 
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
GR Mag. Ulrich Grossinger (ÖVP)  GR Christine Leininger (GRÜNEN)
        
 
 
 
.......................................................   ................................................ 
StR Alfred Gruber (SPÖ)    StR Wolfgang Kalchhauser (WIR!)
       
 
 
……………………………………………. 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil (FPÖ) 
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